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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1999

Norm

ABGB §1295

ABGB §1297

ABGB §1304

KSchG §6 Abs1 Z9

Rechtssatz

Die Veranstalter einer "Rave-Clubbing-Party" haften für die gesundheitlichen Folgen des Abspielens (zu) lauter Musik

(hier: Eintritt von Gehörschäden bei Besuchern).

Eine Freizeichnungsklausel in Warnhinweisen führt zu keinem Ausschluß der Haftung für leicht fahrlässig verursachte

Personenschäden; deren Mißachtung kann aber ein Mitverschulden begründen.
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